	
	Gesuch und Bestätigung für Einarbeitungszuschüsse (EAZ)

(Sozialhilfebezüger/innen)
	Eingangsdatum

(wird von der zuständigen Amtsstelle ausgefüllt)

	
	

	
	Die Unterlagen sind dem zuständigen Sozialamt vor Beginn der Einarbeitung einzureichen. Das Gesuch kann bearbeitet werden, wenn dieses vollständig ausgefüllt ist und sämtliche Beilagen vorhanden sind.


	Basis-Nr.:
	
	
	Gesuchs-Nr.:
	


1. Gesuchsteller
	Personen-Nr.:
	     
	
	SV-Nr.:
	     

	Name:
	     
	
	Geburtsdatum:
	     

	Vorname:
	     
	
	Telefon:
	     

	Strasse/Nr.:
	     
	
	Mobile:
	     

	PLZ/Ort:
	     
	
	E-Mail:
	     


2. Arbeitgeber/Arbeitgeberin

	Firma:
	     
	
	Kontaktperson:
	     

	
	
	
	Telefon:
	     

	
	
	
	Mobile:
	     

	Strasse/Nr.:
	     
	
	Fax:
	     

	PLZ/Ort:
	     
	
	E-Mail:
	     


Wir beziehen zurzeit Kurzarbeitsentschädigung:
Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 

Wir haben einen Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung gestellt:
Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 

3. Angaben zur Einarbeitung

	Einarbeitung als:
	     


	Einarbeitung von:
	     
	
	Einarbeitung bis:
	     


	Beschäftigungsgrad:
	     
	%


	Vertraglicher Monatslohn brutto in CHF 

(inkl. Anteil 13. Monatslohn): ( Monatslohn x 13 : 12)
	     


	Begründung zum Gesuch:

	     

	


4. Ergänzende Angaben zum Gesuchsteller
	Ist der Gesuchsteller Ehegatte der Arbeitgeberin oder der Lebenspartner der Arbeit-geberin/des Arbeitgebers oder mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber verwandt?


Ja   FORMCHECKBOX 

Nein   FORMCHECKBOX 



	Wenn ja, bitte dazu nähere Angaben machen:
	

	     

	


	Ist der Gesuchsteller am Betrieb finanziell beteiligt oder Mitglied eines obersten Entscheidungsgremiums und kann er die Entscheidungen der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers beeinflussen?
Ja  FORMCHECKBOX 

Nein  FORMCHECKBOX 



5. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin verpflichtet sich

· mit dem Arbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzuschliessen und, falls eine Probezeit vorgesehen ist, diese wenn immer möglich auf einen Monat zu beschränken;

· dem zuständigen Sozialamt einen Einarbeitungsplan einzureichen;

· den Arbeitnehmer in seinem/ihrem Betrieb unter geeigneter Aufsicht einzuarbeiten;

· während der Einarbeitungsperiode den Arbeitsvertrag nur beim Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 337 OR zu kündigen;

· vor einer allfälligen Kündigung mit dem zuständigen Sozialamt Kontakt aufzunehmen;

· das zuständige Sozialamt ebenfalls zu informieren, wenn

· der Arbeitsvertrag abgeändert wird und/oder

· der Erfolg der Einarbeitung durch länger dauernde Absenzen oder aus anderen Gründen gefährdet ist;

· dem Arbeitnehmer den vertraglich vereinbarten Monatslohn rechtzeitig auszurichten sowie mit dem zuständigen Sozialamt und den Sozialversicherungseinrichtungen abzurechnen; (Ende Monat jeweils eine Kopie der Lohnabrechnung vom Mitarbeiter visieren lassen und an das Sozialamt senden)
· die Zuschüsse auf Anordnung des Sozialamtes zurück zu erstatten, sofern das Arbeitsverhältnis während der Einarbeitung und bis drei Monate nach Beendigung der Einarbeitungsperiode ohne wichtige Gründe aufgelöst wird;

· nach Weisung des zuständigen Sozialamtes während und am Ende der Einarbeitungsperiode mündlich oder schriftlich Bericht zu erstatten. Dieser soll Auskunft geben über Verlauf und Erfolg der Einarbeitung sowie über die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers.

Die Unterzeichnenden bestätigen, alle Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und nehmen davon Kenntnis, dass unwahre oder unvollständige Angaben rechtliche Folgen haben können. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin akzeptiert die aufgeführten Bedingungen und bestätigt dies mit seiner/ihrer Unterschrift.

	     
	
	     

	Ort und Datum
	
	Ort und Datum

	
	
	

	Unterschrift Gesuchsteller
	
	Unterschrift Arbeitgeber/Arbeitgeberin

	
	
	


Notwendige Gesuchsbeilagen
	(
	Kopie Arbeitsvertrag (inkl. allgemeine Vertragsbedingungen)

	(
	Einarbeitungsplan


Einarbeitungsplan
Name ____     ______ Vorname ___     __________________

	1. Monat
	

	2. Monat
	

	3. Monat
	

	4. Monat
	


Einarbeitungszuschüsse 
Zweck 
Die Einarbeitungszuschüsse (EAZ) sollen die Arbeitgeber dazu motivieren, Arbeitskräfte zu beschäftigen, die in neue Berufsfelder eingearbeitet werden und die (noch) nicht die volle Leistung bringen. Besonders benachteiligte Versicherte können so wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Der dem Arbeitgeber entstehende Zusatzaufwand während der Einarbeitungsphase wird durch eine Reduktion der Lohnkosten abgegolten. 

Wer hat Anspruch? 
Bezugsberechtigt sind Versicherte während der zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, wenn sie arbeitslos sind und ihre Vermittlung erschwert ist. Dies betrifft Personen, welche 

- in fortgeschrittenem Alter stehen; 

- körperlich oder geistig behindert oder psychisch beeinträchtigt s ind; 

- schlechte berufliche Voraussetzungen haben; 

- bereits 150 Taggelder bezogen haben. 

Lohnkosten während der Einarbeitungszeit 
Der vereinbarte Monatslohn muss orts- und branchenüblich sein und wird gesamthaft durch den Arbeitgeber ausgerichtet. 

Höhe der EAZ 
Die EAZ betragen höchstens 60 % des normalen Monatslohnes. 

Der monatliche Höchstbetrag für den "normalen Lohn", der als Grundlage für die Berechnung der EAZ gilt, liegt bei Fr. 10’500.-, auch wenn dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin ein höherer Lohn bezahlt wird. 

Ausrichtungsdauer 
Die Dauer richtet sich im Einzelfall nach der benötigten Einarbeitungszeit. EAZ werden aber grundsätzlich für längstens 6 Monate gewährt. Sie werden nach jedem Drittel der vorgesehenen Einarbeitungszeit, frühestens nach jeweils 2 Monaten um je einen Drittel des ursprünglichen Betrages gekürzt. 

Ausnahme für Personen über 50 
Über 50-jährige Arbeitnehmende haben grundsätzlich Anspruch auf maximal 12 Monate EAZ. Die RAV können den über 50-jährigen Versicherten 12 Monate EAZ gewähren, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind (siehe Pflichten Arbeitgeber). Sie betragen in den ersten 6 Monaten 60% des normalen Monatslohnes und werden anschliessend um 20% gekürzt.

Auszahlung 
Einarbeitungszuschüsse werden dem Arbeitgeber ausbezahlt, sobald dieser eine vom Arbeitnehmer unterzeichnete Lohnabrechnung einreicht. 

Pflichten des Arbeitgebers 
Der Arbeitgeber verpflichtet sich zur Einhaltung folgender Auflagen: 

- Mit dem Arbeitnehmer wurde ein unbefristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen; 

- Die Entlöhnung ist orts- und branchenüblich. 

- Es liegt ein Ausbildungsplan für die Einarbeitungszeit vor; 

- Der Arbeitnehmer wird im Betrieb unter geeigneter Aufsicht eingearbeitet. 

Wann besteht kein Anspruch 
- Bei normaler, betriebsüblicher Einarbeitung; 

- bei unbeaufsichtigten Tätigkeiten; 

- bei Arbeitgebenden, die keine tatsächliche Einarbeitung gewährleisten können (z. B. im Aussendienst); 

- bei ausschliesslich erfolgsabhängigen Löhnen. 

Vorgehen 
Das ausgefüllte Formular „Gesuch und Bestätigung für Einarbeitungszuschüsse“ muss zusammen mit dem Einarbeitungsplan und einer Kopie des Arbeitsvertrags 10 Tage vor Stellenantritt beim zuständigen RAV eingereicht werden. Wird das Gesuch nach Stellenantritt eingereicht, werden die Zuschüsse bei einer Gutheissung entsprechend gekürzt.
